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Ergönzungsontrog: Antrog der CDU-Froktion - Überprüfung der Stodtröte/Ortsvorsteher ouf
Mitorbeit bei der ehemoligen Slootsicherheit der DDR - Reg.-Nr. 'l-19

Seh r geehrter Herr Oberbürgermeister,

hiermit übersende ich lhnen einen Ergönzungsontrog der SPD/Grüne/lntitiotive-Stodtrotsfroktion Plouen für

die Stodtrotssitzung qm 08. Oktober 20,l9.

Ursorunosontroo:

,Der Stadlrat der Stodt Plauen beschließt mit Beginn der 7. Wohlperiode, alle Sndtöte und
Ortsvorsteher hinsichtlich ouf A,linrbeit bei der Staalssicherheit der ehemoligen DDR zu überprüfen bzw.
u m e ine Wiederh olu ng süberprü fu ng.'

Ergönzung um folgenden 2. AbsoE:
Der Stodtrot möge beschließen, doss die Verwoltung prüfen lösst, ob eine Überprüfung oller
Stodtrötinnen und Stodtröte ouf Beobochtung weg6n extremistischer Tötigkeiten und Aufftilligkeiten beim

Verfossungsschutz möglich ist.

Beoründuno:

Die Prüfung der Stodtrötinnen und Stodtröte ouf Mitorbeit bei der Stootssicherheit ist wichtig. Do diese

Tötigkeiten mindestens dreißig Johre zurück liegen, finden wir eine Erweiterung des Antroges um oktuelle

Tendenzen ebenso wichtig. Stodtrötinnen und Stodtröte sollten ols die Demokrotie unterstützende gewöhlte

Vertreterinnen und Vertreter die Werte des Grundgesetzes ochten und verteidigen. Desholb sehen wir es ols

erforderlich on, doss die im Stodtrot sitzenden Vertreterinnen und Vertreter quch einer Überprüfung über

extremistische Hondlungen durch die Verfossungsschutzbehörden unterziehen lossen.

Eine Auskunft beim Verfqssungsschutz erhqlten nur die betroffenen Personen selbst oder Behörden. Desholb

beouftrogen wir die Verwoltung der Stodt Plouen zu prüfen, ob eine solche Überprüfung für die Stqdtröte

möglich ist.

Anbei ein Auszug ous der Erlöuterung des Bundesomtes für Verfossungsschutz zur Angelegenheit:

,,lm Auftrog der Behörde, die eine Person mit einer sicherheitsempfindlichen Tötigkeit betrouen möchte, füh*
dos BfV die Sicherheitsüberprüfung durch. (...!

Gründe, die einem Einsotz in sicherheitsempfindlicher Tötigkeit entgegenstehen, können sich insbesondere

ous folgenden Feststellungen ergeben:



. Zweifel on der persönlichen Zuverlössigkeit (..B.wegen begongener Stroftoten oder
Drogenmissbrouchs),

o eine besondere Geföhrdung der betroffenen Person, insbesondere die Besorgnis der Erpressbqrkeit,
bei möglichen Anbohnungs- oder Werbungsversuchen durch ouslöndische Nochrichtendienste,
kriminelle, extremistische oder terroristische Orgonisotionen (2. B. bei Überschuldung, do diese ein
geeigneter Ansotz ist, die belroffene Person gegen Bezohlung zu einem Geheimnisverrot zu

veronlossen),

. Zweifel om Bekenntnis zur freiheitlichen demokrotischen Grundordnung (2. B. bei extremislischer
Betötigung).

Die Froge, ob sich ous einem derortigen Umstond totsöchlich ein Sicherheitsrisiko ergibt, ist im Einzelfoll unter

Berücksichtigung der vorgesehenen Tötigkeit zu prüfen.

Als Ergebnis seiner Überprüfungen gibt dos BfV eine Empfehlung ob, ob die überprüfte Person mit einer
sicherheitsempfindlichen Tötigkeit betrout werden soll. Die obschließende Entscheidung über den Einsotz in

sicherheilsempfindlicher Tötigkeit hifft donn eigenverontwortlich der Auftroggeber der
Sicherheitsüberprüf ung, "

(https://www.verfossungsschutz.de/de/orbeitsfelder/ofgeheim-und-sobotogeschutz/geheimschutz, Abruf:
28.O9.2019l.

Mir ndlichen Grüßen,

Srellv. onsvorsitzender
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